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L80007 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Tirol

L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs4 Z4;

BauRallg;

GdO Tir 1966 §108 Abs3;

ROG Tir 1984 §15;

Rechtssatz

Die Durchsetzung der Flächenwidmung ist schon wegen eines möglichen Zusammenhanges mit überörtlichen

Gesichtspunkten von solcher Bedeutung, daß die Nichtigerklärung einer Baubewilligung nach § 68 Abs 4 Z 4 AVG

gerechtfertigt ist. Die in § 108 Abs 3 Tir GdO angeordnete möglichste Schonung erworbener Rechte Dritter geht daher

dem in § 15 Tir ROG 1984 enthaltenen überörtlichen Gesichtspunkt der Freihaltung unverbauter,

zusammenhängender landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Grundflächen nach.
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